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Steuererklärung bei zeitweiliger Erwerbslosigkeit unbedingt einreichen 

Presseinformation

Nach Information des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) sollten Steuerpflichtige, die nicht das ganze Jahr in einem Arbeitsverhältnis gestanden haben, unbedingt eine Steuererklärung abgeben. In diesen Fällen ist meist mit einer Steuererstattung zu rechnen.

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung besteht, wenn neben Arbeitslohn Lohnersatzleistungen von über 410 Euro im Jahr bezogen wurden. Lohnersatzleistungen sind zum Beispiel Krankengeld, Arbeitslosengeld, Kurzarbeiter – oder Schlechtwettergeld. Aber auch das neue Elterngeld ist eine Lohnersatzleistung mit der Konsequenz, dass verheiratete Eltern schon aus diesem Grund eine Steuererklärung abgeben müssen. 

Doch das kann nach Auskunft des NVL auch zu Gunsten der Steuerpflichtigen sein, denn nicht selten ist mit einer Steuererstattung zu rechnen. Der Verband empfiehlt daher, nicht nur der Verpflichtung zur Abgabe nachzukommen, sondern auch die Chance einer Erstattung zu nutzen und eine Erklärung abzugeben.

Wer dabei Hilfe benötigt, kann sich als Arbeitnehmer, Arbeitsloser oder auch Rentner an einen Lohnsteuerhilfeverein wenden. In den zahlreichen örtlichen Beratungsstellen erhalten die Mitglieder eine ganzjährige Betreuung in allen Fragen der Arbeitnehmerbesteuerung. Zum Service gehört nicht nur die Erstellung der Einkommensteuererklärung und die Prüfung des Bescheides sondern auch ein Rechtsbeistand. Der jährlich zu entrichtende Beitrag ist in der Regel sozial gestaffelt und kann etwa 25 bis cirka 250 Euro betragen. Daneben ist meist noch eine einmalige Aufnahmegebühr von ca.10 bis 25 Euro zu entrichten. Die Kosten sind außerdem als Werbungskosten absetzbar. Interessierte Steuerpflichtige können die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchieren..
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